
 
 
 
 
 

Gebühren der RESSA-Karte 
 
 

 
 
 

Jahresbeitrag
Grundgebühr pro Karte (Abbuchung einmal pro Jahr)     9,00 Euro 

 
 

Verwaltungsgebühren (pro Karte) 
Der Prozentsatz errechnet sich aus dem       4 % 
Gesamtbetrag der monatlichen Mautbeträge 

 
 

Ersetzungskosten einer Karte 
 

1) Ersetzen einer unbrauchbaren Karte (entmagnetisiert,defekt)    10,98 Euro 
2) Ersetzen einer zerstörten Karte (zerbrochen, geknickt..)    10,98 Euro 
3) Ersetzen einer verlorenen oder gestohlenen Karte      10,98 Euro 

 
Strafbestimmungen 

 
Tagessatz für jede nach Aufforderung nicht zurückgesandte Karte    1,52 Euro 
Pauschalkosten bei Abbuchungsablehnung       7,62 Euro 

  Mindestgebühr bci Anwendung der Strafklausel                 38,11 Euro 
 
 
Für die Fälle 1) und 2) wird die alte Karte benötigt. 
Die Ersetzungskosten werden in die darauffolgende Abbuchung miteinbezogen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




